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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs6;

AVG §58 Abs2;

Rechtssatz

Im Rahmen ihrer Begründungsp6icht ist es Sache der bel Beh, konkret und in substanzieller Weise im angefochtenen

Bescheid darzutun, auf welche konkreten Tatsachen sich die Annahme stützt, dass im Beschwerdefall die

Voraussetzungen für die Anwendung des § 4 Abs 6 AuslBG gegeben sind (Hinweis auf E 24.3.1988, 87/09/0290).
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